
 

An den  
Gemeindevorstand der Gemeinde Schmitten  
Parkstr. 2 
 
61389 Schmitten im Taunus 
 
 

 Schmitten, den 07. Juli 2024 

 

Anfrage zum geplanten Kindergartenneubau in Oberreifenberg 

Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeindevorstandes, 

in Anbetracht der anstehenden Beratungen zum geplanten Kindergartenneubau in 

Oberreifenberg stellen sich folgende konkrete Fragen: 

1. Wie entwickelt sich der gemeindliche Zuschussbedarf der Kindergärten insgesamt nach 

Errichtung und Aufnahme des Betriebs des neuen Kindergartens am Pfarrheckenfeld? 

Bitte Aufführung Stand heute sowie nach Fertigstellung und Aufnahme des Betriebes der 

zusätzlichen Einrichtung am Pfarrheckenfeld. 

2. Wie wird dieser zusätzliche finanzielle Bedarf gegenfinanziert? 

3. Wie hoch ist der aktuelle durch das Land Hessen gewährte finanzielle Zuschuss für die 

Erweiterung von Betreuungsplätzen für 4 zusätzliche Gruppen? 

4. Inwiefern trägt die Landesregierung aus CDU und SPD dazu bei, die hessischen Städte 

und Gemeinden an dieser Stelle finanziell zu unterstützen bzw. zu entlasten? 

5. Wird der „Totalunternehmer“ für den Bau und Unterhalt des zu errichtenden Gebäudes 

ein separates Unternehmen bzw. eine separate Gesellschaft gründen oder werden diese 

Leistungen vollständig über die bereits bestehenden Geschäftsbereiche des 

Unternehmens erbracht?  

Wir bitten um zeitnahe Beantwortung unserer Anfrage bis spätestens 10. Juli 2024. 

Mit freundlichen Grüßen 

FWG Schmitten 

Rainer Löw 

- Fraktionsvorsitzender - 
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